
Bekanntmachung des Gemeindewahileiters
zur Oberbürgermeisterwahl (m/w/d)

in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
am 12. Juni 2022

Der Gemeindewahlausschuss der Universitäts- und Hansestadt Greifswald tritt nach § 20 Absatz

1 des Landes- und Kommunalwahigesetzes Mecklenburg-Vorpommern (LKWG M-V) und § 11
Absatz 3 der Landes- und Kommunaiwahlordnung Mecklenburg-Vorpommern (LKWO M-V)

am 7. April 2022 um 16:00 Uhr im Bürgerschaftssaal des Rathauses, Markt,

zusammen, um über die Zulassung der eingegangenen Wahlvorschläge für die Oberbürgermeis
terwahl am 12. Juni 2022 zu entscheiden.

Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen:

1. Eröffnung; Begrüßung und Verpflichtung der Beisitzer*innen des Gemeindewahlaus
schusses

2. Vorlage der eingereichten Wahlvorschläge und Bericht des Gemeindewahlleiters über die
Vorprüfung auf Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit

3. Beschluss des Gemeindewahlausschusses über die Zulassung oder die Zurückweisung
eines jeden eingereichten Wahlvorschlages

4. Bekanntgabe der Entscheidungen des Gemeindewahlausschusses

5. Informationen der Gemeindewahlleitung.

Die Sitzung ist öffentlich. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Teilnahme der Öffentlichkeit
an der Sitzung gemäß den Vorgaben der aktuellen Landesverordnungen in Bezug auf die Corona
Pandemie eingeschränkt sein wird. Um dem Informations- und Kontrollrecht der Öffentlichkeit
nach Kommunalverfassung M-V zu entsprechen, besteht die Möglichkeit der Teilnahme unter
folgenden Bedingungen:

- Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Abstandsregelung begrenzt.
- Die Sitzplätze sind im Abstand von mindestens 1,5 Meter zueinander angeordnet.
- Das Tragen von medizinischen Masken oder Atemschutzmasken im Rathaus ist vorge

schrieben.
- Für die Teilnahme der Öffentlichkeit findet die 3G-Regelung Anwendung.
- Die Nachweise sind entsprechend bereitzuhalten.

Weitere Einschränkungen/Änderungen bleiben vorbehalten.

Personen, die erkrankt oder Symptome einer Erkrankung (insbesondere Fieber, Husten) aufwei
sen, werden ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht zu der Sitzung zu erscheinen.

Greifswald, 24.03.2022
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Gemeindewahlleiter


